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vertreten durch den Bürgermeister 
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wegen


[bookmark: sachgebiet_]Abstufung der Kreisstraßen K..../K.... (alt) und K (alt) 
hier: Antrag gemäß § 80 b Abs. 2 VwGO


[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Freiherr von Welck als Berichterstatter nach 
§ 87a VwGO 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 13. Januar 2015
beschlossen:
[bookmark: i_text_]

Das Verfahren wird eingestellt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 19.110 € festgesetzt.
Gründe


Nachdem die Beteiligten den Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2014 und 5. Januar 2015 übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen.1



[bookmark: _GoBack]Die Kostenentscheidung beruht auf § 161 Abs. 2 Satz 1 VwGO, wonach das Gericht nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands zu entscheiden hat, wenn der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist. Davon ausgehend sind hier die Kosten unter Heranziehung des Rechtsgedankens von § 155 Abs. 4, § 156 VwGO der Antragstellerin aufzuerlegen. Denn der Antragsgegner hat bereits mit Schriftsatz vom 11. November 2014 auf den Antrag der Antragstellerin vom 
13. Oktober 2014 hin die Vollziehung der streitgegenständlichen Umstufungsverfügung bis zum Abschluss des diesbezüglichen Rechtsmittelzugs ausgesetzt. Zwar besteht - worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist - im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gemäß § 80b VwGO, anders etwa als bei dem hier nicht einschlägigen 
§ 80 Abs. 6 VwGO, keine gesetzliche Pflicht, vor Antragstellung bei Gericht bei der zuständigen Behörde um Aussetzung der Vollziehung nachzusuchen. Allerdings wäre es zur Vermeidung unnötiger Prozesskosten hier der Antragstellerin zumutbar gewesen, bei dem Antragsgegner vorher durch eine entsprechende Anfrage in Erfahrung zu bringen, ob dieser bereit gewesen wäre, gemäß § 80b Abs. 1 Satz 2 VwGO von sich aus die Vollziehung bis zur Unanfechtbarkeit auszusetzen. Daher gebietet es vorliegend die Billigkeit, die durch das Antragsverfahren entstandenen Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen (Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 155 Rn. 19 sowie 
§ 156 Rn. 2 jeweils m. w. N.).2



Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, Abs. 2 GKG und folgt der Streitwertfestsetzung der Vorinstanz. Der sich hieraus ergebende Streitwert ist im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu halbieren.3



Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO; § 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 
Abs. 3 Satz 3 GKG).4



gez.:
v. Welck 
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